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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 2818/J des Abgeordneten Josef A. Riemer und weiterer Abgeordneter 
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 11: 
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes unter den Kompetenztatbestand „Gesundheitswesen“ die 
Angelegenheiten der Volksgesundheit, d.h. die Obsorge für den allgemeinen Gesund-
heitszustand der Bevölkerung (siehe z.B. VfSlg 3650, 4609) fallen. Nicht hiezu zählen 
Maßnahmen, mit denen eine für eine bestimmte andere Kompetenzmaterie allein 
typische Gefahr bekämpft wird (siehe z.B. VfSlg 3650, 7582 und 8035). 
 
Fragen nach einem Gesundheitsrisiko, das mit Kunstrasen auf Sportplätzen 
verbunden sein soll, betreffen nun eine von einem bestimmten Produkt allenfalls 
ausgehende typische Gefahr für die Gesundheit, sie fallen nach dem verfassungs-
rechtlichen allgemeinen Inhalt des Kompetenztatbestandes Gesundheitswesen nicht 
in mein Ressort. 
 
Fragen 12 und 13: 
Nach derzeitigem Stand des Wissens beruht die Entstehung von Krebs auf einem 
multifaktoriellen Geschehen, bei dem einerseits die Umwelt, aber auch die Gene und 
von diesen ausgehende Mutationen sowie das Immunsystem eine maßgebliche Rolle 
spielen. 

2711/AB 1 von 2

vom 22.12.2014 zu 2818/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



 

  2 

 
Daher ist es auch extrem schwierig, die Entstehung von Krebs auf einen exogenen 
(oder auch endogenen) Auslöser zurückzuführen. Bei vielen Krebsarten kennt man bis 
dato nur bestimmte Risikokonstellationen, die die Wahrscheinlichkeit im Laufe des 
Lebens an Krebs zu erkranken, erhöhen.  
 
Dem Bundesministerium für Gesundheit ist die in der gegenständlichen Anfrage 
monierte Verursachung (Kausalkette) nicht bekannt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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